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 I. Allgemeines  
 
Diese Beitragsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 15.10.2014 beschlossen. Die festgesetzten Beiträge 
und Beschlüsse treten am 01.01.2015 in Kraft. 
 
Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen (§ 8 der 
Satzung des Vereins) und Umlagen an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung und gilt mit der Unterschrift 
als akzeptiert.  
 
Der Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr werden von der Mitgliederversammlung beschlossen. Zusätzlich können 
Umlagen beschlossen werden.  
 
Die Beitragsordnung wird jedem Mitglied per E-Mail bekannt gemacht und auf der Homepage www.intercor-
basketball.de veröffentlicht.  
 
II. Beiträge  
 
Zum Kennenlernen gibt es für Mitgliedsanwärter das Angebot dreimal an den Trainingseinheiten des Vereins kostenfrei 
teilzunehmen. Danach kann der Mitgliedsanwärter nur durch Betritt mittels Aufnahmeantrag, erfolgter Überweisung der 
Aufnahmegebühr und des Mitgliedsbeitrages in den Verein aufgenommen werden und am Trainings- und/ oder 
Spielbetrieb teilnehmen. Nach erfolgtem Zahlungseingang kann dem Mitglied ein Spielerpass beantragt werden. Dazu 
wird von dem Mitglied ein Passbild zur Verfügung gestellt. 
 
a) Der Mitgliedsbeitrag für Erwachsene beträgt 180 EUR pro Jahr. Als Erwachsener gilt, wer 21. Lebensjahr vollendet 
hat bzw. im Kalenderjahr 21 wird.  
 
b) Der ermäßigte Mitgliedsbeitrag für Jugendliche, Praktikanten, Auszubildende, Arbeitssuchende und Studenten 
beträgt 156 EUR pro Jahr. Ermäßigungen und Veränderungen sind vom Mitglied nachzuweisen. 
 
c) Erfolgt keine Teilnahme am Spielbetrieb so beträgt der Beitrag für das Freizeitmitglied 72 EUR pro Jahr.  
 
d) Der Mitgliedsbeitrag für passive Mitglieder beträgt 24 EUR pro Jahr. Passiv ist, wer nicht am Trainings- und 
Spielbetrieb teilnehmen kann und Mitglied des Vereins bleiben möchte. 
 
e) Trainer und Ehrenmitgliedern sind vom Beitrag befreit. 
 
f) Der Förderbeitrag kann beliebig in Höhe und Häufigkeit gewählt werden. 
 
g) Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 15 EUR. 
 
h) Die Mitgliedsbeiträge sind halbjährlich im Voraus zum 1. Januar und 1. Juli zu entrichten und bedürfen keiner 
gesonderten Aufforderung.  
 
i) Alle Beiträge sind gebührenfrei auf das Konto des Vereins zu zahlen. Die Bankverbindung lautet:  
 

SSV Intercor Berlin e.V.  
DKB Deutsche Kreditbank  
BIC: BYLADEM1001 (Bankleitzahl 12030000) 
IBAN: DE50120300001020004576 (Kontonummer 1020004576) 

 
 
 
 
 
 

http://maps.google.de/maps/place?cid=5116614628955544717&q=Margarethe-von-Witzleben-+Schule,+Palisadenstra%C3%9Fe,+Berlin&hl=de&ved=0CA8Q-gswAA&sa=X&ei=MAbMTvvdGMGF_QahmaCyDA
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III. Sonstige Regelungen  
 
a) Bei einem Beitritt im laufenden Kalenderjahr ist der Beitrag ab dem laufenden Monat anteilig für das restliche 
Kalenderhalbjahr zu entrichten. Als Beginn der Mitgliedschaft wird der 1. des Monats festgelegt, in dem der Beitritt 
erfolgt. Die Höhe der Aufnahmegebühr bleibt dabei unberührt.  

 
b) Der Austritt aus dem Verein muss mittels Austrittserklärung mindestens einen Monat zum Ende eines 
Kalenderhalbjahres gegenüber dem Vorstand des Vereins schriftlich erklärt werden (gemäß § 7 c) der Satzung des 
Vereins). Eine mündliche Kündigung gegenüber Trainern und/oder anderen Mitgliedern und/oder das Fernbleiben vom 
Trainings-/Spielbetrieb begründet keine Beendigung der Mitgliedschaft. Bei Austritt erfolgt keine Rückzahlung oder 
Verrechnung von Beiträgen. 
 
c) Wird die Kündigungsfrist nicht eingehalten, verlängert sich die Mitgliedschaft und damit die Pflicht zur 
Beitragszahlung um ein weiteres Halbjahr. Durch das Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben die aufgrund der 
Mitgliedschaft entstandenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein unberührt.  
 
d) Die Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen wie neue Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Rufnummer, usw.) umgehend 
schriftlich dem Vorstand des Vereins mitzuteilen. Werden die Änderungen nicht mitgeteilt, können dem Verein daraus 
keine Nachteile entstehen und entstandene Kosten gehen zu Lasten des Mitgliedes.  
 
e) Die Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Vereinszwecke erfolgt gemäß 
den Bestimmungen des Datenschutzes. Mit dem Aufnahmeantrag erklärt sich das Mitglied mit diesen einverstanden 
sowie dass sämtlicher Schriftverkehr elektronisch erfolgt.  
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